
Teilnahmebedingungen 
Anmeldungen sind verbindlich. Nach der Anmeldung erhalten 
Sie von uns eine Anmeldebestätigung. Rechtzeitig vor 
Seminarbeginn erhalten Sie von uns eine Einladung mit den 
erforderlichen Seminarunterlagen und die Rechnung. Diese 
sollte vor Seminarbeginn beglichen sein. Sollte das Seminar 
nicht zustande kommen oder aus anderen Gründen abgesagt 
werden, überweisen wir die bereits gezahlte Seminargebühr 
in voller Höhe zurück. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Veranstalters beruhen. Bei mehrtägigen 
Seminaren übernehmen wir für alle Seminarteilnehmer/-innen 
die Buchung des Tagungshotels bzw. des Tagungszentrums. 
Eine Seminarteilnahme ist bei mehrtägigen Schulungen nur 
bei gleichzeitiger Buchung des Tagungshotels bzw. des 
Tagungszentrums durch die Bildungskooperation möglich und 
beinhaltet die jeweilige Anzahl der Übernachtungen und den 
Bezug aller gastronomischen Leistungen für die gesamte 
Seminardauer. Ein Vertragsverhältnis kommt jedoch 
ausschließlich zwischen dem/der Seminarteilnehmer/-in und 
dem Tagungshotel/ Tagungszentrum zustande. Eine 
Stornierung dieser Buchung ist von Ihnen selbst im 
Tagungshotel bzw. im Tagungszentrum vorzunehmen. 
Können Sie an dem Seminar nicht teilnehmen, so muss die 
Absage schriftlich bei uns eingehen. Bei einem Rücktritt der 
uns spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn erreicht, 
entstehen Ihnen keine Kosten. Nach dieser Zeit müssen wir 
Ihnen 50 % der Kursgebühr in Rechnung stellen. Bei 
kurzfristigen Absagen innerhalb von einer Woche vor 
Seminarbeginn oder bei Nichterscheinen wird die volle 
Seminargebühr fällig. 
 
Freistellung 
Die Bildungsveranstaltung vermittelt Kenntnisse, welche für 
die Arbeit des Betriebsrates und der Schwerbehinderten-
vertretung erforderlich sind. Aus diesem Grund wird sie nach 
den Bestimmungen der §§ 37 Abs. 6, 40 BetrVG und 96 Abs. 
4 SGB IX durchgeführt, wonach der Arbeitgeber die Kosten 
der Freistellung, die Teilnahmegebühr und Hotelkosten sowie 
das Fahrgeld zu tragen hat. 
 
Kosten 
Die Teilnahmegebühr beträgt je Teilnehmer/-in 270,00 € zzgl. 
19% MwSt. inkl. Verpflegung und wird dem Arbeitgeber von 
der Bildungskooperation in Rechnung gestellt. 
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Arbeitszeitkonferenz 
 
Im Zentrum dieser Konferenz steht die Frage wie hat 
sich, bzw. wie wird sich unsere Arbeitswelt 
verändern. Welche Auswirkungen hat dies auf das 
Verhältnis von Arbeitszeit, Arbeitsbelastung und die 
Selbstbestimmung der Beschäftigten. 
 
Dieses Thema war bereits im 19. Jahrhundert für die 
damals entstehende Gewerkschaftsbewegung von 
entscheidender Bedeutung. 
 
Jetzt im 21. Jahrhundert ist es unter den Vorzeichen 
der kapitalistischen „Globalisierung“ von besonderer 
Aktualität. 
 
Zunehmende Angriffe auf tarifvertraglich und 
gesetzlich geschützte Arbeitsverhältnisse sowie eine 
beschleunigte Digitalisierung der Arbeitswelt werfen 
grundsätzliche Fragen neu auf. 
 
Was soll die Dauer und Flexibilität des Arbeitstages 
bestimmen? Gewinnstreben oder Gesundheits-
schutz? Welche Auswirkungen hat Arbeitszeit auf 
den arbeitenden Menschen? Welche Belastungen 
sind mit der digitalen Transformation verbunden? 
Wie kann die digitale Transformation human 
gestaltet werden?  
 
Wie können Betriebsräte durch einen ganzheitlichen 
und präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auch bei solchen Fragen systematisch aktiv werden? 
Welche Regelungen gibt es dazu bereits? 
Reichen die gesetzlichen Grundlagen dafür aus, 
oder sind weitere z.B. tarifliche Regelungen 
notwendig? 
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Konferenzablauf: 
 
Eröffnung, Begrüßung und Einführung ins Thema  
Dorothée Diehm, 1.Bevollmächtigte IG Metall Freudenstadt 
Thomas Bleile, 1.Bevollmächtigter IG Metall Villingen-
Schwenningen 
Ahmet Karademir, 1.Bevollmächtigter IG Metall Offenburg 
 
Immer schneller, immer anders, immer mehr – Arbeit, 
Zeit und Leistung in der digitalen Transformation 
Dr. Jürgen Klippert, IG Metall Vorstand, Ressort Zukunft der 
Arbeit 
Diskussion 
 
Die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung und welche 
Schlussfolgerungen ziehen wir daraus 
Nadine Boguslawski, IG Metall Bezirksleitung Baden-
Württemberg 
 
Diskussion und Aussprache zu den Beiträgen 
 
Gesetzliche und tarifliche Rahmenbedingungen 
Workshops zu folgenden Themen: 
 

- Lebensphasenorientierte Arbeitszeitregelungen am 
Beispiel der Firma Trumpf Laser GmbH in 
Schramberg  
 

- Schichtplanung beteiligungsorientiert und erfolgreich 
gestalten am Beispiel der Firmen Dold Kaltfliess-
pressteile GmbH in Vöhrenbach und Mahle GmbH 
in Rottweil  
 

- Mobiles Arbeiten und die Mitwirkungsrechte des 
Betriebsrats am Beispiel der Firma Robert Bosch 
GmbH in Bühl  
 

Zusammenfassung und Ausblick 
 
 


